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«MEISTERSCHAFT LISMER HANDWERKS»

Nicht Frauen, sondern Ménner strickten einst im Bernbiet die Striimpfe

CHRISTIAN RUBI

Wer da glaubt, das strickende Grossmiietti sei von jeher in der heimeligen
Wohnstube angetroffen worden, irrt sich. In Hansli Jowidgers Haushaltung
zum Beispiel wurde noch zu Beginn des verflossenen Jahrhunderts «weder
ein Stich gendht noch ein Latsch gelismet. Gab’s irgendwo ein Loch, so trug
man es, bis der Schneider kam, und der kam zweimal im Jahr ordinidri, und
pldtzete dann alles, von den Striimpfen weg bis zu den Zwilchhandschuhen,
und dann musste alles halten, bis er wieder kam.» Weder Anne Bibi noch
Midi, die Jungtfer, verstanden eine Nihnadel oder gar die Stricknadeln zu
gebrauchen. Es wurde im Bernerland in dieser Hinsicht erst besser, als von
den 1830er Jahren an in den Schulen der Handarbeitsunterricht fiir die Mad-
chen eingefithrt wurde. Dies ging zunidchst vielerorts nicht ohne Wider-
stinde des Volks vor sich.

Wie kamen denn einst die Land- und Stadtleute zu ihren Striimpfen? — Sie
wurden auf den Mirkten oder bei den Lismern gekauft.

Der Lismer in der Schulstube

Anno 1671 meldete der Pfarrer von Bitterkinden nach Bern: «Wann der
Schulmeister wihrend der Schulzeit seinem Lismerhandwerk nicht mehr wie
zuvor in der Schulstube abwarten darf, so wird er gezwungen, den Dienst
aufzugeben, da er sich mit den Seinigen mit der geringen Besoldung ehrlich
nicht erhalten konnte.» Obwohl dieser Schulmann wihrend des Unterrichts
eifrig strickte, finde man in der Gemeinde um so geringen Lohn «nicht
leicht ein gleichtiichtiges Subjektum.»

Man hatte also damals in Bitterkinden den das Lismerhandwerk betrei-
benden Mann Winterszeit als Schulmeister eingestellt.

Der Rat von Burgdorf stand im August 1644 vor der Aufgabe, einen er-
wachsenen Waisenknaben einem Beruf zuzufiihren. Schliesslich fand man, er
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konnte das Lismerhandwerk erlernen; er wurde einem Meister in der Stadt
ibergeben, welcher als jdhrlichen Lehrlohn fiinf Pfund in Geld und ein Miitt
(168 Liter) Dinkel verlangte.

Im Dezember 1664 bat hierfiir der aus Affoltern bei Biiren gebiirtige Jo-
hannes Schlup, «ein Hosenlismer», um Aufnahme ins Burgerrecht. In der
Ratssitzung aber hiess es, «der Weyer sei wohl besetzt», es befinden sich in
der Stadt «zimblich viel Lismer», und zudem seien noch etliche Burgers-
schne auf der Wanderschaft, die frither oder spiter nach Hause kommen
wiirden. Immerhin wurde Schlup nicht fortgewiesen, sondern als Hintersiss
angenommen. Er war also ein Hosenlismer. Gestrickte Hosen trugen die
Minner damals vielfach, die Unterhosen der Frauen waren kaum bekannt.

Landlismer gegen Stadtlismer

Die «Meisterschaft Lismer Handwerks» der Stadt Bern liess sich am 23. Mirz
1672 von der Obrigkeit eine Ordnung genehmigen, die in Zukunft fiir das
ganze Staatsgebiet gelten sollte. Als ihre Bestimmungen den Lismern der
Amter Wangen und Aarwangen bekannt wurden, gerieten diese in Harnisch. Sie
wurden bei den beiden Landvigten Hans Rudolf Sinner und Rudolf Steiger
vorstellig. Diese erkannten, dass darin «viel Articul ganz beschwerlich, ja
mit der Beschaffenheit hiesiger Orten» nicht zu vereinbaren seien. Sie rieten
der Lismergewerkschaft, an die Obrigkeit eine Beschwerdeschrift zu senden,
was dann auch geschah. Diese ist heute noch im Staatsarchiv vorhanden und
bietet reizende Einblicke in die Zustinde des damaligen Lismerhandwerks.
Nebenbei vernimmt man, dass damals in den beiden Amtern 120 Meister des
Lismerhandwerks ihr Auskommen hatten.

Folgende Punkte der stidtischen Ordnung stiessen bei ihnen auf Ableh-
nung: Der 11. Artikel bestimmte, Abgeordnete der Gesellschaften auf dem
Land sollten alljdhrlich nach Bern reisen und der dortigen Gesellschaft die
Bussengelder und andere Einnahmen abliefern. Ferner, im Artikel 12, «wol-
lend die Meister der Stadt, dass jeder angehende Meister auf dem Land sich
personlich stelle und ihnen den Meistergulden erlege». — Hingegen wurde in
der Schrift eingewendet, dadurch wiirde «den Meistern auf dem Land dop-
pelter Kosten verursacht, indem sie vorerst ihre Versammlung halten, in
dieser einen Ausschuss ernamsen und solchen hernach in allgemeinen Kosten
nach Bern zur Rechenschaft senden miiessend».
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Ferner konnten sie, wenn sie die Bussengelder und andere Einnahmen in
Bern abliefern miissten, ihre kranken Berufskameraden oder durchreisende
Handwerksgenossen nicht unterstiitzen. — Aus diesen Ausfithrungen geht
deutlich hervor, dass die Lismer der beiden Amter sich zu einer Innung zu-
sammengeschlossen hatten und sogar eine Art Krankenkasse unterhielten.

«Kryden zu der wyssen Wahr»

Reizend ist, was sie am 6. Artikel der stidtischen Verordnung bemingelten.
Dieser bestimmte: «Kreiden ist zu der wyssen Wahr zu gebrauchen ver-
boten.» — Sie aber fanden: «Weil die Kryden under den Lismem auf dem
Land iiberall iiblich, die Wahr dadurch nicht verdorben, sondern nur etwas
schynlich gemacht wird», baten sie untertidnigst, «die Kryden zu der wyssen
Wahr ze bewilligen». Andernfalls miisste man die gestrickten Dinge, wohl
weil sie wihrend dem Herstellen schmutzig geworden waren, firben lassen,
wodurch «Geld aus dem Land gezogen wiirde».

Ein weiterer Stein des Anstossen war der Artikel 9, welcher besagte, es
miisse alle Lismerware von einem ernannten «Beschauer» geschitzt werden.
Dies fanden die Beschwerdefiihrer als ginzlich iberfliissig und unzweck-
missig. Denn «sowohl die Kramer als die Landleut wissen iiberall von selbs-
ten die gute Wahr von der bosen ze unterscheiden». Dies ergebe sich aus dem
continuierlichen Einkauf und nachherigen Gebrauch.

Unmistrittene Meisterstiicke

Wie es damals bei jedem Handwerk Vorschrift war, musste ein angehender
Meister dem Gesellschaftsausschuss ein Meisterstiick zur Beurteilung vor-
legen. So war es auch bei den Lismern. Die stddtische Ordnung schrieb in
Artikel 10 vor, es miisse «neben anderem ein angehender Meister zu synem
Meisterstiick ein Kinderdecki von Blumenwerk und ein Barett machen».
Auch dieser Forderung konnten die Landmeister nicht zustimmen. Bei-
des, weder die blumengezierte Kinderdecke noch gar die Kopfbedeckung
hochgestellter Personen, waren «hiesigen Orten kduflich, hiemit vergebene
Arbeit, Miih und Kosten aufgewendet wiirde». Sie baten, «es bei iibrigen
zweyen Meisterstiicken, ndhmlich Handschuh und Giiterhembd, verblyben
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zu lassen». Was man damals unter einem Giiterhemd verstand, ist uns nicht
bekannt.

Und noch ein letzter Punkt, die Frauen betreffend: «Anstatt der Meistern
zu Bern Intention, dass die Wybspersonen hinderhalten werdind, das Lismer-
Handwerk zu tryben», hatten die Meister der beiden Amter eine gemissig-
tere Ansicht. Sie waren der Meinung, «dass diejenigen Wybspersonen, so
dissmal das Handwerk konnend, solches zu tryben vergonnt blybe». Aller-
dings pflichteten sie den Stadtmeistern bei, dass beim Uberhandnehmen der
Frauenlismer ein «genzlicher Ruin» des Handwerks zu befiirchten sei.
Darum sollte diesen strickenden Frauen verboten werden, Lehrtochter ein-
zustellen.

Schmutzbonkurrenz

In der Folgezeit verschwanden die strickenden Weibspersonen aus dem
Blickfeld der Lismermeister. Aber gegen Ende des Jahrhunderts hatten sie
sich des unlauteren Wettbewerbs zu erwehren. Im Namen der «Meister
Hosenstricker-Handwerks» wandten sich im Juli 1698 die Landvogte der
drei Amter Bipp, Aarwangen und Wangen in einem gemeinsamen Schreiben in
folgender Angelegenheit an die Regierung:

«Seit etwelchen Jahren haben diese Hosenlismer eine schidliche Stiimp-
lerei wahrgenommen.» Einige Berufsgenossen hitten begonnen, sich «in
Verarbeitung ihrer Lismerwahr des sogenannten Schlicks zu bedienen». Dies
sei «eine Gattung kurze Wollen, die halb so teuer, als die lange und gute Wul-
len, den sie von Ziirich her einkaufen». Dadurch konnten sie «ihre Waren
desto besser unter dem Geld abgeben». Das hatte zur Folge, «dass solche
Wahr bey miniglich sehr verschrauen, auch dem Landmann, der solche not-
wendig haben muss, ein empfindlicher Schaden zugefiieget wurde». Somit
baten die drei Landvigte die Obrigkeit, «dass allen Meistern geboten werde,
sich in Verarbeitung der Lismerwaar fiirohin keines Schlicks zu bedienen».

Im 18. Jahrhundert verlagerte sich dann das Lismerhandwerk vornehm-
lich auf ein Herstellen von Striimpfen. Riitschelen in der Kirchgemeinde
Lotzwil beherbergte um 1740 die drei Briider Fricker, welche alle «Meister
des Strumpfstricker Handwerks» waren. Sie hatten ihr Geschift auf eine be-
achtliche Hohe gebracht, so dass sie «nunmehr um ein nahmhaftes mehr, als
vordem fabricierten». Wie sie im Mirz 1742 in einem Gesuch an die Obrig-
keit schrieben, waren sie gezwungen, ihre Striimpfe eine halbe Stunde weit in
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die Walke zu tragen. Darum baten sie, in Riitschelen selber «an einem ihnen
commod gelegenen Ort, alwo albereit eine Stampfe stehet, die ein Wasserrad
fithret, eine Walke erbauen zu diirfen». Da auch der Pfarrer von Lotzwil,
Jeremias Miiller, in einem Schreiben beiftigte, dass die Ortsgemeinde es «den
drei Strimpf Fabriquanten wohl vergonnen moge, dass sie eine Walki
bauen», gab die Obrigkeit hiezu ihre Einwilligung. In dieser Strumpffabrik
wurde folglich Wollenzeug hergestellt. Wie dies auch beim Wolltuch der
Fall war, walkte man die Striimpfe, das heisst, sie wurden in nassem Zustand
auf geriffelter Unterlage mit einer Rolle unter Druck gewalzt, was ihnen
mehr Festigkeit verlieh.

Strenge Schutzvorschtriften

In der zweiten Hilfte des Jahrhunderts bemichtigte sich das Handwerk der
Strumpflismer eines neuen Arbeitsvorgangs. Die Striimpfe wurden nun tiber
ein brettartiges Model gewoben. Die Strumpfweber der Landvogtei Wangen
gaben sich 1769 ein obrigkeitlich sanktioniertes Reglement. So kam es, dass
der Amtmann auf Schloss Wangen bis zum Ubergang von 1798 immer wie-
der als ihr Schirmherr auftreten musste. Seine alljahrlich der Obrigkeit un-
terbreiteten Bussenrddel erweisen dies. Diese zeigen, wie streng geregelt ihr
Tun war und wie sehr sie sich gegen Unbotmissigkeiten gegeniiber ihrem
Handwerk zu schiitzen suchten.

Der Strumpfweberlehrling Kaufmann in Herzogenbuchsee musste im
Juni 1776 eine Busse von 15 Pfund erlegen, weil er «zuwider des Reglemen-
tartikels 12 um Lohn gearbeitet».

Niklaus Krauer, der Strumpfweber von Thunstetten, hatte im Friihling
1778 «zuwider Strumpfstricker Reglements gelismete Strumpf auf dem
Markt in Langenthal zu unterschiedlichen Malen verkauft». Berufsgenossen
verklagten ihn beim Landvogt, welcher eine Busse von 10 Pfund verhingte.
Gleich erging es im darauffolgenden Herbst um desselben Vergehens willen
dem Joseph Mathys in Riitschelen.

Fremde Striimpfe wurden nicht toleriert

Der Markt in Langenthal war also ein Umschlagplatz fiir Striimpfe. Aber
wehe dem Handelsmann, wenn er sich in dieses Geschift einlassen wollte.

213



Der dortige Krdmer Felix Schmid hatte im April 1769 «54 Paar wollene
fremde Strumpf» von auswirts eingefithrt. Sie wurden konfisziert. Der
Strumpfweber, welcher dem Landvogt die Sache hinterbracht hatte, erhielt
als Belohnung 18 Paar. Die iibrigen wurden um eine schone Summe Geldes
verkauft.

Das Reglement schrieb vor, ein Gesellschafter diirfe nur verkaufen, was er
in seiner Werkstatt hergestellc. Als 1780 der unternehmende «Strumpf-
stricker» Joseph Schneeberger zu Riitschelen in den drei Amtern Bipp, Aar-
wangen und Wangen von Berufsgenossen Striimpfe weben liess und dies
ruchbar wurde, erhielt er eine saftige Busse.

Hingegen durften neben Lehrlingen auch Gesellen gehalten werden.
Doch auch ihre Einstellung unterlag der Handwerksregel. Dies erfuhr 1796
der «Strumpffabrikant» Baur in Herzogenbuchsee. Ein wandernder Geselle
hatte im April bei ihm Arbeit gesucht. Er stellte ihn ein, ohne in dessen
Wanderbuch zu blicken. Der frithere Meister, welchem der Mann ohne Ab-
schied zu nehmen entloffen, vernahm von der Sache. Er erstattete Anzeige
beim Landvogt, und der Fabrikant wurde gemiss Artikel 14 des Reglements
gebiisst.

Mit dem Einfall der briiderlich gesinnten und den bernischen Staatsschatz
wegfiihrenden Franzosen ging 1798 der obrigkeitliche Schutz dieses Strumpt-
weber- und -stricker-Berufs dahin. Gewerbefreiheit und freier Handel brach-
ten den Strumpfweber um sein kirgliches Einkommen.

Aus dem letzten Jahrhundert kennen wir nur den einzigen Fall von Ema-
nuel Friedli, dem grossen Berndeutschforscher, welcher in jungen Jahren das
Strumpfstricken erlernt hatte. Als blutarmes Kind kam er 1856 in die von
Gotthelf gegriindete Knabenanstalt Trachselwald, wo er bis 1864 blieb. Als
es darum ging, ihn einem Beruf zuzufiihren, hiess es, er sei zu schwach fir
Bauernknecht; auch Schreiner oder Zimmermann konne er aus diesem Grund
nicht werden. Also entschied man sich zum Striimpfestricken, welchem er
sich dann mit grossem Eifer hingegeben habe. Doch die Geschicke fiihrten
ihn auf andere Bahnen. Noch als achtzigjdhriger Mann soll er gesagt haben,
er getraute sich, innert zwei Tagen ein Paar Striimpfe zu stricken.

214



	"Meisterschaft Lismer Handwerks" : nicht Frauen, sondern Männer strickten einst im Bernbiet die Strümpfe

